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Einleitung

Vorliegende Arbeit wird der Frage nachgehen, ob die bislang praktizier-
te Wirkungserstreckung bei Anerkennung von Urteilen nach den Regeln der 
EuGVVO1 de lege ferenda durch ein europäisches, autonom definiertes Rechts-
kraftkonzept ersetzt werden sollte.

Bislang verstand man unter Anerkennung nach den Regeln der EuGVVO 
die Erstreckung der Urteilswirkungen aus dem Urteilsstaat in den Anerken-
nungsstaat (Wirkungserstreckungstheorie).2 Konkret wurde die Reichweite der 
Rechtskraft also der lex fori des Urteilsstaates entnommen. Ein entscheidender 
Nachteil dieses Verfahrens ist, dass die Prüfung und Ermittlung der konkreten 
(positiven) Reichweite der materiellen Rechtskraft dem Gericht im Anerken-
nungsstaat auferlegt wird.3 Insbesondere wenn die lex fori des Urteilsstaates die 
materielle Rechtskraft nicht auf den Tenor beschränkt und insofern spezifische-
re Kenntnisse des angewandten (prozessualen und materiellen) Rechts zur Iden-
tifikation der rechtskräftigen Entscheidungsbestandteile notwendig sind, wer-
den mitunter schwierige und fehleranfällige Prüfungen und deshalb nicht selten 
zeit- und kostenintensive, externe Gutachten erforderlich.4 Diese Probleme be-

1 Verordnung (EU) Nr. 1215/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
12. Dezember 2012 über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstre-
ckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen.

2 Aus dem deutschen Schrifttum etwa Kropholler/von Hein, EuZPR, 9. Aufl., vor Art. 33 
EuGVO, Rn. 9; Schlosser/ Hess/  Hess, EuZPR, 4. Aufl., Art. 36 EuGVVO, Rn. 2; Rauscher/ 
Leible, EuZPR, 4. Aufl., Art. 36 Brüssel Ia-VO, Rn. 4; MüKo/ Gottwald, ZPO, 5. Aufl., Art. 36 
Brüssel Ia-VO, Rn. 12; Geimer/ Schütze/E.Peiffer/M.Peiffer, Internationaler Rechtsverkehr, 
Brüssel Ia (Nr. 538), EL 52, 2017, Art. 36, Rn. 13 ff.; Musielak/ Voit/ Stadler, ZPO, 17. Aufl., 
Art. 36 EuGVVO, Rn. 2; Stein/ Jonas/ Oberhammer, ZPO Bd. 10, 22. Aufl., Art. 33 EuGVVO, 
Rn. 10 m. w. Nachw.; Adolphsen, EuZVR, 5. Kapitel Rn. 15; aus dem englischen Schrifttum 
Harder, ICLQ 2013 (62), 441, 447 f.; Barnett, Res Judicata, Rn. 7.59 ff.; Layton/Mercer, Eu-
ropean Civil Practice, Vol. 1, Rn. 24.010; Briggs, Jurisdiction and Judgments, Rn. 7.24; aus 
dem französischen Schrifttum vgl. etwa Nioche,RCDIP 2013, 686, 698; Mayer/Heuzé,Droit 
international privé, n° 420 (für das autonome Anerkennungsrecht) zur EuGVVO n° 477; zum 
EuGVÜ Goldmann, RTDEur 1971, 1, 31; vgl. zum Ganzen auch Gaudemet-Tallon/Ancel,
Compétence et exécution, 6e éd., n° 379; aus dem griechischen Schrifttum vgl. etwa Tsikrikas, 
ZZPInt 2017, 213, 215.

3 Als (generelles) Argument für einen einheitlichen Rechtskraftbegriff sieht den Wegfall 
der Rechtskraftprüfung auch Bach,EuZW 2013, 56, 59; vgl. zum Ganzen unten vierter Teil 
A. II. 5. c) und die dortigen Nachw.

4 Vgl. auch Dickinson/ Lein/Franzina,Brussels I, Art. 36, Rn. 13.44 f. unter Verweis auf 
OGH 6 Ob 247/12k.
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stünden nicht, wenn ein einheitliches europäisches Rechtskraftkonzept existier-
te und ausländische Urteile bei der Anerkennung im Inland mit ebendieser euro-
päisch-autonomen Rechtskraft ausgestattet würden.5

Anstoß für solche Überlegungen bot insbesondere die neuere Rechtspre-
chung des EuGH,6 in welcher er entgegen der Theorie der Wirkungserstreckung 
auf einen „Rechtskraftbegriff im Unionsrecht“7 abstellte8 und damit nach Mei-
nung Einiger den Grundstein für ein solches einheitliches europäisches Rechts-
kraftkonzept geschaffen habe.9 Das Urteil erweckt teilweise sogar den Ein-
druck, es existiere bereits ein europäischer Rechtskraftbegriff, der sich schlicht 
ins Anerkennungsregime der EuGVVO transplantieren lasse. Vorliegende Ar-
beit wird diesen Gedanken jedoch widerlegen und zeigen, dass der vom EuGH 
verwandte „Rechtskraftbegriff im Unionsrecht“ nicht in den Bereich der Ur-
teilsanerkennung zu übertragen ist10 und de lege lata (noch) kein belastbares 
Rechtskraftkonzept besteht, das die Aufgabe der Wirkungserstreckung erlauben 
würde.11

Dieser Befund stellt die Weichen zur Untersuchung möglicher Konturen 
eines de lege ferenda einheitlichen europäischen Rechtskraftkonzeptes inner-
halb der EuGVVO. Hierzu sollen in einer Bestandsaufnahme zunächst mög-
liche Vorgaben aus der Rechtsprechung des EuGH und der Verordnung selbst 
identifiziert werden. Zur Gewinnung abstrakt-funktionaler Argumente für die 
Reichweitenbestimmung einer europäischen Rechtskraft dient die rechtsver-
gleichende Aufarbeitung der Rechtskraftgrenzen im deutschen und französi-
schen Recht sowie innerhalb weiterer Mitgliedsstaaten.12 Die auf diese Weise 
identifizierten Vor- und Nachteile enger oder weiter Rechtskraftkonzepte er-

5 So gehen etwa Mansel/Thorn/Wagner,IPRax 2013, 1, 19 von einer wesentlichen Anwen-
dungserleichterung der EuGVVO durch einen einheitlichen Rechtskraftbegriff aus.

6 Insb. in EuGH, Rs. C-456/11 („Gothaer Allgemeine“), 2012.
7 Ausführlich zur Herkunft dieses Konzeptes unten zweiter Teil, B. III. 2. und die dortigen 

Nachw.
8 EuGH, Rs. C-456/11 („Gothaer Allgemeine“), 2012, Rn. 40.
9 So etwa Nioche,RCDIP 2013, 686, 693: „[…] posant ainsi les premières pierres d’un 

régimeautonomedel’autoritédechosejugée.“
10 Kritisch auch DuintjerTebbens,FS Vrellis (2014), 263, 269.
11 Dahingehend für das EuGVÜ bereits Otte, Umfassende Streitentscheidung, S. 209 f.; 

zur EuGVVO a. F. auch Stein/ Jonas/ Oberhammer, ZPO Bd. 10, 22. Aufl., Art. 34 EuGVVO, 
Rn. 87.

12 Freilich ist diesen Fragen bereits in der Vergangenheit in verschiedener Form nach-
gegangen worden, sodass eine erneute Untersuchung auf den ersten Blick gewissem Rechtfer-
tigungsdruck unterliegen mag. Bei genauerem Hinsehen offenbart sich jedoch zweierlei: Zum 
einen beschränken sich viele der rechtsvergleichenden Beiträge – aufgrund des gewählten For-
mats teilweise schon zwangsläufig – auf einen groben Überblick. Zum anderen sind viele der – 
dessen ungeachtet bis heute zitierten – Bearbeitungen gerade zum französischen Recht infolge 
der dortigen Gesetzes- und Rechtsprechungsentwicklungen in der jüngeren Vergangenheit in 
wichtigen Teilen nicht mehr aktuell. Beides gilt nicht für die umfassende rechtsvergleichende 
Arbeit von Stapf, Rechtskraftlehre.
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möglichen – nach einer Übertragung der entwickelten Argumente auf die euro-
päische Ebene – Aussagen zum zu bevorzugenden Umfang einer europäischen 
Rechtskraft.13 Die hier gefundenen Ergebnisse sind dabei nicht nur für die 
EuGVVO, sondern auch dann relevant, wenn über ein de lege ferenda zu schaf-
fendes einheitliches, europäisches Zivilprozessrecht nachgedacht wird.14

Auf Überlegungen zur Erforderlichkeit eines autonom bestimmten Rechts-
kraftkonzeptes im Rahmen der EuGVVO einerseits und innerhalb (de le feren-
da zu etablierender) europäischer Gesamtsysteme andererseits folgen Diskus-
sion und Beantwortung der eingangs aufgeworfenen Frage, ob die Aufgabe der 
Wirkungserstreckung zugunsten eines einheitlichen europäischen Rechtskraft-
begriffes möglicherweise vorteilhaft wäre.15 Darüber hinaus wird ein Vorschlag 
entwickelt, wie de lege lata bestehende Defizite der Wirkungserstreckung de 
lege ferenda einfach und praktikabel gelöst werden könnten.

13 Ebendiese Frage klammert Stapf ausdrücklich aus, vgl. Stapf, Rechtskraftlehre, S. 4.
14 Dieses langfristige Ziel verfolgen Projekte wie etwa die Arbeiten an European Rules 

ofCivilProceduredes European Law Institute (ELI) und des International Institute for the 
UnificationofPrivateLaw(UNIDROIT). Vgl. ausführlicher zu diesem Projekt unten zweiter 
Teil, A. I.

15 Vgl. unten vierter Teil, A. II.





Zum Begriff der „objektiven Reichweite“ 
der materiellen Rechtskraft

Eine Arbeit, die nach Grundlinien für die „objektive Reichweite“ der materiel-
len Rechtskraft im deutschen, französischen und europäischen Zivilprozess 
sucht, kommt nicht umhin, zu erklären, was (zumindest innerhalb dieser Unter-
suchung) genau mit dem Begriff der „objektiven Reichweite“ der materiellen 
Rechtskraft gemeint ist.

Objektive Reichweite unterscheidet sich zunächst von ihrem Antonym, der 
subjektiven Reichweite: Grob gesagt, während die subjektive Reichweite die 
Frage betrifft, wer von der Rechtskraftwirkung betroffen ist, bezieht sich die 
objektive Reichweite auf die Frage, was von der Rechtskraftwirkung betroffen 
ist. Wasvon der Rechtskraftwirkung betroffen ist, hängt von der konkreten Wir-
kung (negativ oder positiv) der materiellen Rechtskraft ab.1

Die negative Wirkung der materiellen Rechtskraft verhindert, dass über 
einen bereits entschiedenen Streitgegenstand erneut entschieden wird.2 Damit 
hängt wiederum die Frage, was von der negativen Rechtskraftwirkung betrof-
fen ist, maßgeblich vom jeweils zugrunde gelegten Streitgegenstandsbegriff ab: 
Die objektive Reichweite der negativen Wirkung der materiellen Rechtskraft 
(Breitenwirkung3 oder horizontale Wirkung) wird daher von der Reichweite des 
Streitgegenstandsbegriffes prädestiniert.4 Ein weiter Streitgegenstandsbegriff 
führt zu einer weiten Sperrwirkung; ein enger Streitgegenstandsbegriff zu einer 
engen Sperrwirkung. Die Rechtskraft fungiert als sperrendes Vehikel, während 
der Streitgegenstandsbegriff den zu sperrendenBereich absteckt. Die Frage, 
was von der negativen Wirkung der materiellen Rechtskraft betroffen ist, beant-
wortet daher der jeweilige Streitgegenstandsbegriff.5

1 Vgl. hierzu unten erster Teil, B. III. 7. a) (zum dt. Recht) b) (zum frz. Recht).
2 Zum dt. Recht vgl. etwa Saenger/ Saenger, ZPO, 8. Aufl., § 322, Rn. 12; Rosenberg/ 

Schwab/Gottwald, ZPR, 18. Aufl., § 152, Rn. 10; Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann,
ZPO, 77. Aufl., Einf. §§ 322–327, Rn. 12; BGH NJW 2004, 1252, 1253; BGH NJW 1995, 1757, 
1757; zum frz. Recht vgl. etwa Le Bars, Procédures, août-sept. 2007, 9, 10; Chainais/ Ferrand/ 
Mayer/Guinchard,Procédure civile, n° 1162; Bouty in Dalloz,Encyclopédie Juridique, Réper-
toire de Procédure Civile 2018, Chose jugée, n° 564 ff.; Vincent/Guinchard,n° 179.

3 Diesen Begriff verwenden auch Foerste, ZZP 1995, 167, 167; Otte, Umfassende Streit-
entscheidung, S. 95; Sepperer, Rechtskrafteinwand, S. 125.

4 Ebenso z. B. Otte, Umfassende Streitentscheidung, S. 95, Fn. 474.
5 Vgl. zum Ganzen unten zweiter Teil, B. III. 3. f ) aa).
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Die positive Wirkung der materiellen Rechtskraft macht rechtskräftige Ent-
scheidungen innerhalb nachfolgender Verfahren verbindlich.6 Mit der Frage, 
was von der positiven Wirkung der materiellen Rechtskraft betroffen ist, ist also 
gemeint, welche Urteilsbestandteile (Tenor/dispositif und ggf. auch Gründe/
motifs) rechtskräftig werden. Eben dieser Frage nach der objektiven Reichwei-
te der positiven Wirkung der materiellen Rechtskraft (Tiefenwirkung7, vertika-
le Wirkung) soll im Folgenden für deutsches, französisches und europäisches 
Recht nachgegangen werden. Dabei wird insbesondere zu untersuchen sein, ob 
die Tiefenwirkung mit der (durch den Streitgegenstandsbegriff vorgegebenen) 
Breitenwirkung korreliert8 oder – und das wird eines der Ergebnisse dieser Ar-
beit sein – ob die Reichweite der positiven Wirkung der materiellen Rechtskraft 
vom Streitgegenstandsbegriff unabhängig und daher anhand abstrakt-funktio-
naler Argumente zu bestimmen ist.9

6 Zum dt. Recht vgl. etwa BGH NJW, 1993, 3204, 3205; BGH NJW 1995, 2993; Rosen-
berg/Schwab/Gottwald,ZPR, 18. Aufl., § 152, Rn. 15; Thomas/ Putzo/ Seiler, ZPO, 40. Aufl., 
§ 322, Rn. 9; Prütting/ Gehrlein/Völzmann-Stickelbrock,ZPO, 11. Aufl., § 322; Rn. 17 ff.; zur 
Diskussion um diesen Begriff im frz. Recht vgl. unten erster Teil, B. III. 7. b) bb) und die dor-
tigen Nachw.

7 Diesen Begriff verwenden auch Foerste, ZZP 1995, 167, 167; Otte, Umfassende Streit-
entscheidung, S. 95; Sepperer, Rechtskrafteinwand, S. 125.

8 Dies verneinen auch Oberhammer, JBl. 2000, 205, 209; Sepperer, Rechtskrafteinwand, 
S. 125; ähnlich Althammer, Streitgegenstand und Interesse, S. 554; vgl. zum Ganzen unten 
zweiter Teil, B. III. 3. f ).

9 Die Arbeit versteht sich insofern auch ausdrücklich nicht als Studie zu den Konturen 
eines europäischen Streitgegenstandsbegriffes.



Erster Teil

Grundlagen

A. Historischer Überblick

„Wenn ein wissenschaftliches Gebiet, so wie das unsrige, durch die ununterbrochene An-
strengung vieler Zeitalter angebaut worden ist, so wird uns, die wir der Gegenwart ange-
hören, der Genuß einer reichen Erbschaft dargeboten. […] alle Bestrebungen der Vorzeit, 
mögen sie fruchtbar oder verfehlt seyn, kommen uns zu gut als Muster oder Warnung, 
und so steht es in gewissem Sinn bey uns, mit der vereinigten Kraft vergangener Jahr-
hunderte zu arbeiten.“1

Mit diesen Worten leitete Savigny im Jahr 1840 sein „System des heutigen rö-
mischen Rechts“2 ein und bis heute – nahezu zwei Jahrhunderte später – haben 
diese Zeilen nicht an Bedeutung verloren.3

In der Tat bildet das römische Recht in weiten Teilen die Grundlage der heu-
tigen (kontinental-)europäischen Rechtsordnungen.4 Nachdem das römische 
Recht schon während der Antike stetigen Entwicklungen unterlag, ist es im 
Mittelalter von den Glossatoren, Kommentatoren und Kanonisten durchdrun-
gen und aufgearbeitet worden und diente in der Neuzeit den meisten europäi-
schen Prozessordnungen als Vorbild.5 Auch die Geschichte des Institutes, das 
wir heute mit dem Begriff der materiellen Rechtskraft beziehungsweise auto-
ritédelachosejugée belegen, reicht bis in das Recht der altrömischen Periode 
zurück und so wirken Vorstellungen und Strukturen über Funktion und Wesen 
der materiellen Rechtskraft bis heute fort, die bereits im römischen Recht ent-
wickelt worden sind.6

1 V. Savigny, System des heutigen römischen Rechts, Bd. 1, Vorrede, S. IX.
2 V. Savigny, System des heutigen römischen Rechts, 8 Bände, Berlin 1840–1849.
3 Das unterstreicht jüngst auch Gaul, JZ 2018, 1013, 1014.
4 Vgl. nur Kaser/ Knütel/ Lohsse, Römisches Privatrecht, § 1 Rn. 1, 25 ff., 35 ff.; zum Ein-

fluss des römischen Rechts auf die Zivilprozessrechte des deutschen Rechtskreises vgl. Sturm, 
Cahier n° 4 – L’autorité de la chose jugée, S. 47; zur Bedeutung des Grundsatzes „resiudica-
taproveritateaccipitur“ im Common Law, vgl. Walters,Cahier n° 4 – L’autorité de la chose 
jugée, S. 63.

5 So Kaser/Hackl,Römisches Zivilprozessrecht, S. 6; zur Bedeutung des römischen für 
das heutige Recht vgl. etwa Kaser, JuS 1967, 337; Honsell, FS Hattenhauer (2003), 245; Hon-
sell, GS Mayer-Maly (2011), 225; Knütel, ZEuP 1994, 244; Zimmermann, JZ 2007, 1; Zim-
mermann, JZ 1992, 8.

6 Dies gilt sowohl für grundlegende Prinzipien wie Einmaligkeit und Endgültigkeit ge-
richtlicher Entscheidungen als auch für konkrete Erscheinungen: So hat etwa die zur Bestim-
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I. RömischesRecht

Das römische Prozessrecht stellte kein „systematisches Ganzes“ dar.7 Vielmehr 
erscheinen die Regeln als „unkodifizierte, im Bewusstsein des Volkes leben-
de und von Rechtskundigen geformte Ordnung“.8 Das Privatrecht und das In-
strumentarium zu dessen Durchsetzung und Geltendmachung wurden von den 
Römern als Einheit angesehen.9 Daraus ergibt sich auch, dass das Prozessrecht 
parallel zur Entwicklung des Privatrechts selbst stetiger Veränderung unter-
lag. Diese Entwicklungen gingen mit den gesellschaftlichen, wirtschaftlichen 
und politischen Änderungen der jeweiligen Zeit einher.10 Die römische Rechts-
geschichte lässt sich grob in drei Phasen einteilen, die diese Veränderungen 
spiegeln: Die altrömischePeriode bis in die Mitte des dritten Jahrhunderts vor 
Christus; die klassischePeriode bis zum dritten Jahrhundert nach Christus und 
die nachklassischePeriodebis zum Ausgang der Antike.11 Schon für den Zi-
vilprozess während der altrömischen Periode war anerkannt, dass in derselben 
Sache (eadem res) kein weiteres Urteil ergehen durfte.

1. Legisaktionenverfahren–AltrömischePeriode

Während der altrömischen Periode war Rom noch ein bäuerlicher Gemeinde-
staat;12 eine „agrarische Wirtschaftsstruktur mit nur geringer Überschusspro-
duktion für den Marktgebrauch“13. Dieser Umstand prägte das gesellschaftli-
che Leben ebenso wie Kultur, Politik und freilich das Recht.14 Ausgangs- und 
Kernpunkt der geltenden Gesetze war dementsprechend die Regelung der Be-
ziehungen innerhalb des Hausverbandes und dessen Beziehungen zu anderen 
Familienverbänden.15

Die Hauptquelle für das damalige Recht bildeten die XII Tafeln, eine um 
450 vor Christus kodifizierte Rechtssammlung, welche in Form von zwölf 

mung identischer Streitgegenstände maßgebliche règledelatripleidentitéim französischen 
Recht (vgl. hierzu unten zweiter Teil, B. III. 3. c)) ihren Ursprung ebenfalls im römischen 
Recht, vgl. Nörr, Romanisch-kanonisches Prozessrecht, S. 208 und Stapf, Rechtskraftleh-
re, S. 18. Ähnliches gilt für die Theorie der présomption de vérité im französischen Recht 
(vgl. hierzu unten erster Teil, B. III. 3. b) aa)), die auf die viel zitierte Digestenstelle „res iudi-
cataproveritateaccipitur“(Dig. 1, 5, 25 = 50, 17, 207) zurückgeht, kritisch hierzu v. a. Toma-
sin, Chose jugée, n° 324 ff.

7 Kaser/Hackl,Römisches Zivilprozessrecht, S. 11.
8 Kaser/Hackl,Römisches Zivilprozessrecht, S. 3.
9 Kaser/Hackl,Römisches Zivilprozessrecht, S. 3 und 11.
10 Kaser/Hackl,Römisches Zivilprozessrecht, S. 3.
11 Kaser/ Knütel/ Lohsse, Römisches Privatrecht, § 1 Rn. 3 ff.
12 Kaser/ Knütel/ Lohsse, Römisches Privatrecht, § 1 Rn. 4; Kaser/Hackl,Römisches Zivil-

prozessrecht, S. 25.
13 So Horak, ZRG Rom. 1976, 261, 262, Fn. 5 m. w. Nachw.; ebenso Kaser/Hackl,Rö-

misches Zivilprozessrecht, S. 25.
14 Kaser/ Knütel/ Lohsse, Römisches Privatrecht, § 1 Rn. 4.
15 Kaser/ Knütel/ Lohsse, Römisches Privatrecht, § 1 Rn. 4.
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Bronzetafeln öffentlich ausgestellt war.16 Obgleich diese Sammlung kein Pro-
zessrecht im heutigen Sinn enthielt – vielmehr wird das Bestehen von Einrich-
tungen oder Verfahren zur Rechtsverfolgung vorausgesetzt17 – ermöglichen 
die ersten drei Tafeln entscheidende Einblicke in damalige Prozessabläufe.18 
Zentrales Instrument zur Rechtsverfolgung waren die legisactiones.19 Durch 
feierliches, von symbolischen Handlungen untermaltes Sprechen bestimmter 
Spruchformeln trugen die Prozessparteien ihre Begehren vor einem Gerichts-
herrn vor.20 Die Vorgaben für diese rituellen Handlungen waren dermaßen starr 
und formal, dass schon geringste Abweichungen den Prozessverlust bedeuten 
konnten.21

Während dieser Zeit bildete sich eine Aufteilung des Prozesses in zwei Ab-
schnitte heraus22: Im ersten Schritt des Prozesses (in iure)23 wurde vor dem 
Gerichtsmagistrat in einer Vorentscheidung die Zulässigkeit der Einsetzung 
eines Verfahrens und gegebenenfalls das zuständige Gericht des zweiten Ab-
schnittes festgelegt.24 In einem zweiten Schritt (apudiudicem)25 erfolgte dann 
die Beweisführung und rechtliche Subsumtion des im ersten Abschnitt fest-
gelegten Prozessstoffes.26 Anschließend wurde das Urteil gefunden und ver-
kündet.27

In iure wurde auch festgestellt, ob für das Begehren des Klägers ein Rechts-
behelf (legisactio)zur Verfügung stand und damit das Streitprogramm – ver-
gleichbar mit dem heutigen Streitgegenstand – definiert.28 Die Konkretisierung 
des genauen Prozessstoffes erfolgte durch die oben erwähnte, feierliche Rezi-
tation von Spruchformeln.29 Vor diesem gemeinsamen Akt riefen die Parteien 
Zeugen auf, die dem Prozess beiwohnen sollten (litiscontestatio)30.31 Die litis 

16 Kaser/ Knütel/ Lohsse, Römisches Privatrecht, § 1 Rn. 5; vgl. hierzu Flach,Zwölftafel-
gesetz, S. 3 ff.

17 Kaser/Hackl,Römisches Zivilprozessrecht, S. 4.
18 Kaser/Hackl,Römisches Zivilprozessrecht, S. 13.
19 Kaser/Hackl,Römisches Zivilprozessrecht, S. 4 u. 34 ff.
20 Kaser/Hackl,Römisches Zivilprozessrecht, S. 34; Keller/Wach,Römischer Zivilpro-

zess, S. 53.
21 Kaser/Hackl,Römisches Zivilprozessrecht, S. 35; Keller/Wach,Römischer Zivilpro-

zess, S. 56.
22 Kaser/Hackl,Römisches Zivilprozessrecht, S. 32 f. u. 45 a. E. f.
23 Benannt nach dem Ort (ius), an dem die Verhandlungen vor dem Prätor stattfinden, 

vgl. Kaser/Hackl,Römisches Zivilprozessrecht, S. 43.
24 Kaser/Hackl,Römisches Zivilprozessrecht, S. 45 u. 69 ff.
25 Wörtl. „bei einem/in Gegenwart eines Richters“.
26 Kaser/Hackl,Römisches Zivilprozessrecht, S. 45.
27 Kaser/Hackl,Römisches Zivilprozessrecht, S. 45 u. 115 ff.
28 Kaser/Hackl,Römisches Zivilprozessrecht, S. 70.
29 Kaser/Hackl,Römisches Zivilprozessrecht, S. 75.
30 Zu Herkunft und Bedeutung des Begriffes vgl. ausführlich Jahr, Litis contestatio, S. 5 ff.
31 Kaser/Hackl,Römisches Zivilprozessrecht, S. 76 ff., dieses Verfahren erklärt sich u. a. 

vor dem Hintergrund einer zu dieser Zeit noch wenig entwickelten Schriftlichkeit.
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contestatiobewirkte zweierlei: Zum einen unterwarfen sich die Parteien durch 
sie einem Verfahren vor Gericht – das Verfahren wurde sozusagen rechtshän-
gig.32 Zum anderen schloss die litiscontestatioein weiteres Verfahren über den-
selben Streitgegenstand aus, da sie zum Verbrauch (consumptio)33 des Forde-
rungsrechtes (obligatio) führte.34 In der Ausschlusswirkung der litiscontestatio 
lassen sich also bereits Grundstrukturen der heutigen Rechtskraftlehre erken-
nen.35

2. Formularverfahren–KlassischePeriode

Während der Zeit vom dritten bis zum ersten Jahrhundert vor Christus durchlief 
das gesellschaftliche Leben in Rom eine deutliche Veränderung: Die römische 
Macht breitete sich territorial ungemein aus. Es entwickelten sich großstädti-
sche Lebensformen sowie Handel und Gewerbe.36 In Reaktion auf die gesell-
schaftliche und politische Entwicklung wandelte sich auch das Recht. Durch die 
Anwendung aus der griechischen Philosophie entlehnter Methoden konnte sich 
langsam ein in sich stimmiges Rechtssystem und damit der Beginn einer Wis-
senschaft entwickeln.37 Ihre Blütezeit erreichte die Rechtswissenschaft wäh-
rend der ersten beiden Jahrhunderte nach Christus.38

Diese Veränderungen wirkten sich auch auf das Verfahrensrecht aus: Das 
Legisaktionenverfahren wurde allmählich durch ein abgewandeltes Verfahren – 
das Formularverfahren – ersetzt.39 Die von starrem Formalismus und stren-
gen, fast rituellen Vorgaben geprägte Verhandlung vor dem Magistrat wurde 
insgesamt gelockert und vereinfacht.40 Im Mittelpunkt des Verfahrens in iure 
stand nun eine Verhandlung in freier Rede ohne Formzwang und Riten, an deren 
Ende den Streitparteien eine sogenannte formula ausgehändigt wurde.41 Die 
formula42 fasste gleich einem Protokoll die Ergebnisse der Verhandlung zu-
sammen und diente damit zum einen der Fixierung des Streitprogrammes, zum 
anderen bildete sie die Hauptinformationsquelle für das im zweiten Verfahrens-

32 Kaser/Hackl,Römisches Zivilprozessrecht, S. 79.
33 Ausführlich zur Konsumption der Klage im römischen Recht vgl. Liebs, ZRG 

Rom. 1969, 169.
34 Kaser/Hackl,Römisches Zivilprozessrecht, S. 81; Liebs, ZRG Rom. 1969, 169, 180.
35 Dahingehend auch Wenger,Institutionen, S. 204; in diese Richtung auch Stein, FG Fit-

ting (1903), 333, 415; Stapf, Rechtskraftlehre, S. 9.
36 Kaser/ Knütel/ Lohsse, Römisches Privatrecht, § 1 Rn. 6.
37 Kaser/ Knütel/ Lohsse, Römisches Privatrecht, § 1 Rn. 7.
38 Kaser/ Knütel/ Lohsse, Römisches Privatrecht, § 1 Rn. 9.
39 Keller/Wach,Römischer Zivilprozess, S. 110 ff.; Kaser/Hackl,Römisches Zivilprozess-

recht, S. 151.
40 Keller/Wach,Römischer Zivilprozess, S. 110 ff.; Kaser/Hackl,Römisches Zivilprozess-

recht, S. 151 f.
41 Keller/Wach,Römischer Zivilprozess, S. 112.
42 Zu Inhalt und Bestandteilen der formula vgl. Kaser/Hackl,Römisches Zivilprozess-

recht, S. 308 ff.
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